
S T A D T  N O R D E N  

 
 

Protokol l  
über die Sitzung des Jugend-, Bildungs-, Sozial- und Sportausschusses (16/JBS/2014) 

am 12.11.2014 

im Veranstaltungsraum oder Oberschule Norden, Osterstraße 50 

- öffentliche Sitzung - 

Sitzungsdauer und Anwesenheit siehe Anwesenheitsliste 

 

 

Tagesordnung:  
 

 

 

  1.   Eröffnung der Sitzung (öffentlicher Teil) 

  

  2.   Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit 

  

  3.   Feststellung der Tagesordnung mit Entscheidung über die Aufnahme von Dringlichkeits-

anträgen 

  

  4.   Bekanntgabe von Eilentscheidungen 

  

  5.   Bekanntgaben 

  

  6.   Genehmigung des Protokolls der öffentlichen Sitzung des Jugend-, Bildungs-, Sozial- und 

Sportausschusses vom 25.06.2014 

 1079/2014/2.2 

  7.   Jugendhaus Norden, Kurzreferat Andre Janssen 

 1099/2014/2.2 

  8.   Bericht aus dem Jugendparlament 

 1144/2014/2.2 

  9.   Kindertagesstättenbedarfsplan 2013 - 2019 des Landkreises Aurich; 1. Fortschreibung 2014 

 1084/2014/2.2 

  10.   Einrichtung zusätzlicher Planstellen für die städtischen Kindergärten 

 0882/2014/1.3 

  11.   Weiterentwicklung des Kindertagesstättenangebotes; Erweiterung des Krippenplatzan-

gebotes 

 1095/2014/2.2 

  12.   Beteiligung der Stadt Norden an einer Landkreis-Card; 

Antrag der SPD-Fraktion vom 03.07.2014 

 1115/2014/2.2 

  13.   Dringlichkeitsanträge 

  

  14.   Anfragen 

  

  15.   Wünsche und Anregungen 

  

  16.   Schließung der Sitzung (öffentlicher Teil) 
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zu 1 Eröffnung der Sitzung (öffentlicher Teil) 

  

  

  

 Die Vorsitzende Frau Feldmann eröffnet den öffentlichen Teil der Sitzung um 17.02 Uhr. 

 

  

  

 

zu 2 Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit 

  

  

  

 Die Tagesordnung wird wie vorliegend festgestellt. 

 

  

  

 

zu 3 Feststellung der Tagesordnung mit Entscheidung über die Aufnahme von Dringlichkeitsanträ-

gen 

  

  

  

 Es liegen keine Dringlichkeitsanträge vor. 

 

  

  

 

zu 4 Bekanntgabe von Eilentscheidungen 

  

  

  

 Es liegen keine Eilentscheidungen vor. 

 

  

  

 

zu 5 Bekanntgaben 

  

  

  

 Herr Eilers weist darauf hin, dass für den 01.12.2014 ein neuer Sitzungstermin angesetzt wurde. 

Dies wurde auch schriftlich bekannt gegeben.  

 

Frau Zitting erklärt, dass am 14.11.2014 die Jugendehrung stattfindet. Sie beginnt um 19.00 Uhr. 

Die Mitglieder des Ausschusses sind herzlich eingeladen. 

 

Frau Zitting gibt zum EU-Schulobst- und Gemüseprogramm bekannt: 

Das Ministerium für Ernährung. Landwirtschaft und Verbraucherschutz hat mit Erlass vom 

28.10.2014 die Gewährung der Abgabe von Obst und Gemüse an Schulinder in Grundschulen 

und Förderschulen geregelt. 

 

Bereits in den Sommerferien wurden die Namen der Schulen veröffentlicht, die für eine Teil-

nahme am Schulobstprogramm ausgewählt wurden.  

In Norden sind es dir Grundschulen Im Spiet, Lintel und Norddeich. 
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Lieferanten und Höfe konnten eine Zulassung für die Belieferung der Schule mit frischem Obst 

und Gemüse beantragen. Die Namen wurden im Internet veröffentlicht. 

 

Die erste Belieferung der Norder Grundschulen hat nach den Herbstferien am 10.11.2014 be-

gonnen. Jedes Kind erhält dreimal in der Woche eine Portion von mindestens 100g Obst und/ 

oder Gemüse. Regionale und saisonale Obst- und Gemüsesorten sowie Bioware sollen berück-

sichtigt werden.  

 

Frau Lütkehus fragt, ob die Schulen dies abrechnen. 

 

Frau Zitting sagt, dass die Lieferanten die Abrechnung vornehmen. Es wird ein Lieferschein aus-

gestellt, mit dem dann ein Antrag auf Bezuschussung bei der Landwirtschaftskammer gestellt 

werden kann.  

 

 

  

  

 

zu 6 Genehmigung des Protokolls der öffentlichen Sitzung des Jugend-, Bildungs-, Sozial- und 

Sportausschusses vom 25.06.2014 

 1079/2014/2.2 

  

 Sach- und Rechtslage:  

 

entfällt 

 

  

 Beschlussvorschlag: 

 

Das Protokoll wird genehmigt. 

 

 

  

Stimmergebnis: Ja-Stimmen: 6 

 Nein-Stimmen: - 

 Enthaltungen: 3 

 

 

 

zu 7 Jugendhaus Norden, Kurzreferat Andre Janssen 

 1099/2014/2.2 

  

 Sach- und Rechtslage:  

 

Der neue Leiter des Norder Jugendhaus wird sich vorstellen und kurz über die Monate seiner 

Tätigkeit in Norden berichten und einen ersten Ausblick auf künftige Vorhaben geben. 

 

 Wortbeiträge: 

 

Herr Janssen stellt sich vor und berichtet über seine Tätigkeiten (sh. Anlage). 

 

Frau Feldmann lobt den Vortrag. 

 

Frau Behnke möchte wissen, wie viele Jugendliche am offenen Betrieb durchschnittlich teil-

nehmen. 



- 4 - 

 

 

Herr Janssen antwortet, dass es ca. 30 Jugendliche sind. 

 

Herr Ulferts fragt, wie die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und Vereinen ist. 

 

Herr Janssen erklärt, dass im Moment das Niko Projekt und das Jugendparlament im Vorder-

grund stehen. In Verbindung damit auch das Projekt Skaterbahn. Es gibt einmal monatlich ei-

nen Austausch mit anderen Jugendzentren an dem Aktionen geplant werden. 

 

Herrn Eilers interessiert, wie alt sind die Jugendlichen durchschnittlich sind, wenn sie das erste 

Mal  in das Jugendhaus kommen und bis zu welchem Alter sie kommen. 

 

Herr Janssen sagt, dass einige Jugendliche schon mit 12 Jahren ins Jugendhaus kommen. Teil-

weise bleiben diese dann auch bis zum 24. Lebensjahr. Es sind hauptsächlich Schulkinder inte-

ressiert.  

 

 

 Beschlussvorschlag: 

 

Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 

 

 

  

Stimmergebnis: Ja-Stimmen: 9 

 Nein-Stimmen: - 

 Enthaltungen: - 

 

 

 

zu 8 Bericht aus dem Jugendparlament 

 1144/2014/2.2 

  

 Sach- und Rechtslage:  

 

Mitglieder des Jugendparlamentes berichten über Beratungen dieses Gremiums. 

 

 Wortbeiträge: 

 

Herr Schwarz erklärt, dass aktuell am Projekt Skaterbahn gearbeitet wird. Es gab erneut einen 

Termin mit dem Bauamt. Dabei wurden keine geeigneten Plätze gefunden. In der letzten Sit-

zung des Jugendparlaments wurde von einigen Ratsmitgliedern auf den „Lokführerschuppen“ 

hingewiesen.  

Herr Schwarz bittet um Mithilfe des Ausschusses bei der Suche nach geeigneten Standorten. 

Desweiteren wird alle zwei Wochen eine Fahrt zur Skatehalle nach Aurich angeboten. Die Fahrt 

ist kostenlos und der Eintrittspreis wird reduziert. Bis zu acht Personen können mitfahren.  

 

Weiter erklärt Herr Schwarz, dass ein Arbeitskreis zum North-Coast-Festival gebildet wurde.  

Dieses soll auch unabhängig vom Stadtfest durchgeführt werden.  

 

Außerdem wird wieder eine Ideenwerkstatt wie im letzten Jahr geplant. 

 

Frau Behnke fragt, warum der Platz in der Nähe des Bahnhofes nicht genutzt werden kann. 

Herr Schwarz erklärt, dass die Form der Fläche ungünstig  und zu klein ist. 

 

Herr Eilers lobt das Ergebnis der Zusammenarbeit mit Herrn Janssen. Er weist darauf hin, dass es 

bisher keine Beschlüsse gibt, dass das Stadtfest im nächsten Jahr nicht stattfindet. 
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Frau Feldmann lobt die gute Öffentlichkeitsarbeit des Jugendparlaments. Sie fragt, ob das Ju-

gendparlament auch als solches wahrgenommen wird. 

 

Herr Schwarz sagt, dass man teilweise darauf angesprochen wird. 

 

Frau Feldmann bittet um eine kurze Beschreibung des Sachstandes zum Graffiti Projekt. 

 

Herr Schwarz erzählt, dass der Hausmeister vom Doornkaatgelände es erlaubt hat.   

Daraufhin gab es einen missverständlichen Artikel im Ostfriesischen Kurier. Dies hatte eine Ab-

sage seitens des Hausmeisters zur Folge, der seitdem nicht mehr zu erreichen ist. Das Projekt ist 

somit beendet. 

 

Frau Feldmann weist darauf hin, dass es in den 90er Jahren bereits eine Initiative auf dem 

Doornkaatgelände gab. 

 

 

 Beschlussvorschlag: 

 

Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 

 

 

  

Stimmergebnis: Ja-Stimmen: 9 

 Nein-Stimmen: - 

 Enthaltungen: - 

 

 

 

zu 9 Kindertagesstättenbedarfsplan 2013 - 2019 des Landkreises Aurich; 1. Fortschreibung 2014 

 1084/2014/2.2 

  

 Sach- und Rechtslage:  

 

Unter Vorlagennummer 0483/2013/2.2 wurde der Entwurf der Kindertagesstätten-

bedarfsplanung 2013-2019 des Landkreises Aurich beraten und eine städt. Stellungnahme be-

schlossen. 

Diese wurde dem Landkreis übermittelt. 

Der Landkreis Aurich hat den von ihm vorgelegten Entwurf in seinen Gremien beschlossen. 

 

Nunmehr hat der Landkreis den Entwurf der 1. Fortschreibung 2014 (Anlage) der o.g. Planung 

vorgelegt. Hinsichtlich des gesetzlichen Verfahrens wird auf die o.g. Vorlage verwiesen. 

 

Die Fortschreibungsergebnisse weichen nicht stark von dem ursprünglichen Bedarfsplan ab.  

Die Verwaltung hat deshalb die o.g. städt. Stellungnahme überarbeit (Anlage)  und dem 

Landkreis übermittelt, da dieser im Juli 2014 noch beabsichtigte die 1. Fortschreibung der Kin-

dertagesstättenbedarfsplanung 2013-2019 nach Vorstellung im Jugendhilfeausschuss des 

Landkreises im Oktober zu veröffentlichen. 

Die überarbeitete Stellungnahme wird in der Sitzung erläutert. 

 

Am 16.09.2014 haben Vertreter des Landkreises sich zu dem vorgelegten Entwurf der 1. Fort-

schreibung der Kindertagesstättenbedarfsplanung 2013-2019 und der hierzu verfassten städt. 

Stellungnahme – im Rahmen eines rechtlich vorgesehenen Erörterungstermins – geäußert. 

Dieses konstruktive Gespräch führte zu folgendem Ergebnis: 

Der Landkreis möchte die Städte und Gemeinden über die sehr dynamischen Entwicklungen 

des Kindertagesstättenbereiches im Landkreis laufend informieren. Die städt. Vertreter haben 

die zügige Fortschreibung sehr begrüßt. 
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Der Landkreis hat die starken Bemühungen der Stadt Norden – speziell beim Krippenausbau – 

hervorgehoben und anerkannt. Gleichzeitig wurde versichert, dass der Landkreis bei seinen 

Bemühungen im Bereich der Tagespflege nicht nachlassen werde.  Als Erklärung für die sehr 

starke Nutzung des U3-Rechtsanspruches in der Stadt Norden konnten keine belastbaren Fakto-

ren formuliert werden. 

Hinsichtlich des städt. Wunsches einer höheren Beteiligung des Landkreises an den finanziellen 

Lasten, die den Städten und Gemeinden im Kindertagesstättenbereich entstehen, veränder-

ten sich die unterschiedlichen Positionen nicht. 

 

Der Landkreis hat in seiner Fortschreibung die „Darstellung der detaillierten Versorgungssituati-

onen in den einzelnen Städten und Gemeinden“ im Bereich der Kindergartenplätze (Ü3) in 

einem entscheidenden Punkt verändert: 

Bei dem Vergleich zwischen den vorhandenen Kindergartenplätzen und dem dort ermittelten 

Bedarf wurde eine zusätzliche Zeile mit der Differenz für 3,5 Jahrgänge eingefügt.  

Die Ergebnisse dieser Berechnung treffen die in der Stadt Norden vorhandene Situation tat-

sächlich, da die vorausgesagten Überhänge der Ü3-Plätze deutlich geringer ausfallen. 

 

 

 

 Wortbeiträge: 

 

Herr Rahmann erläutert die Tischvorlage (sh. Anlage). 

Er erklärt, dass es in Norden fast keine Kinder mehr gibt, die vor der Schule nicht den Kindergar-

ten oder ein Vergleichsangebot besuchen. Außerdem hat die Stadt Norden die höchste Ver-

sorgungsrate von Kindern unter drei Jahren im gesamten Landkreis Aurich.  

 

Herr Rahmann erläutert, dass mit einem höheren Bedarf als 35% gerechnet werden muss, so-

dass entsprechend Krippengruppen eröffnet wurden. 

Der Landkreis Aurich sagt für Norden voraus, dass es in Zukunft 20-25 % mehr Nachfragen nach 

Kinderkrippenplätzen geben wird als zum Beispiel in der Stadt Aurich. 

Im Krippenganztagsbereich gibt der Landkreis Aurich eine Quote von 20% vor. Norden erfüllt 

diese mit 27 %. Die KVHS und die UEK sind mit den Ganztagskrippen stark vertreten. 

 

Frau Behnke fragt, ob es außer UEK und KVHS noch andere Ganztagskrippenangebote gibt. 

 

Herr Rahmann antwortet, dass es im Kinderhaus Norden noch Ganztagskrippenplätze gibt, die 

sind jedoch nicht so stark nachgefragt werden, wie die Plätze der KVHS und der UEK. 

 

Herr Rahmann erläutert weiter, dass die Nachfrage nach den Integrationsplätzen zurück geht. 

 

Frau Behnke möchte dazu wissen, ob das Gesundheitsamt die Kinder für nicht ausreichend 

förderbedürftig hält. 

 

Herr Rahmann sagt dazu, dass die Kinder vom Gesundheitsamt überprüft werden, ob ein För-

derbedarf besteht. Die Zahl der Kinder mit einem festgestellten Förderbedarf, geht zurück. 

 

Zum Punkt „Elternbeiträge“ möchte Herr Lüers wissen, warum es in Norden keine Staffelung der 

Eilernbeiträge gibt, da diese empfohlen wird. 

 

Herr Rahmann sagt, dass es in der Vergangenheit bereits eine Staffelung gab. Der bürokrati-

sche Aufwand und der Aufwand für die Eltern ist zu hoch. Es gibt in Norden keine Lohnstruktur, 

die eine größere Anzahl von Kindern hervorbringt, die in die höhere Staffel gelangen würde. 

Das von einer Staffelung abgewichen werden darf, ist mit dem damaligen Landesjugendamt 

abgestimmt worden. 

In Norden ist der Beitrag so angelegt, dass er auch für Mittelstandsfamilien tragbar ist. 

Dadurch ist die Abwicklung einfacher. 
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Herr Lüers möchte noch wissen, ob mit diesem Verfahren alle Alternativen ausgeschöpft wur-

den.  

Herr Rahmann erklärt, dass dies vielmals geprüft wurde. Man wäre höchstens auf 10-15 Fälle 

gekommen, die einen höheren Beitrag hätten zahlen müssen.  

Desweiteren bekommen die einkommensschwächeren Familien eine Unterstützung über die 

wirtschaftliche Jugendhilfe. Dort werden Beiträge direkt vom Landkreis Aurich übernommen. 

Diese Quote liegt in den letzten Monaten bei über 30 %.  

 

Herr Hülsebus regt an, es den berufstätigen Eltern zu erleichtern, ihre Kinder auf dem Arbeits-

weg in die Kindertagesstätte zu bringen. In Norden werden keine Kinder aus Umlandgemein-

den aufgenommen.  

 

Herr Rahmann sagt dazu, dass in allen Verträgen mit den freien Trägern steht, dass von außen 

keine Zuwanderung in die Kindertagesstätten Nordens passieren darf. In den städtischen Ein-

richtungen wird es auch so gehandhabt. Es gibt Ausnahmen, über die die Bürgermeisterin im 

Einzelfall entscheidet. 

  

Herr Hülsebus meint, dass die Bedarfsplanung des Landkreises Aurich flexibler sein sollte, sodass 

die Mütter entscheiden können, in welche Kindertagesstätte das Kind gehen soll. Dies müsste 

auch eine Kostenerstattung des Mehraufwandes beinhalten.  

 

Herr Eilers sagt, dass die Stadt Norden gezwungen ist, die Plätze wohnortnah zur Verfügung zu 

stellen. 

Er sagt, dass es zwischen den Gemeinden Finanzierungsprobleme gibt, die auf Landkreisebene 

gelöst werden müssten.  

 

 

 Der Ausschuss empfiehlt dem Verwaltungsausschuss: 

 

Die Stadt Norden nimmt vom Entwurf der 1. Fortschreibung 2014 der Kindertagesstätten-

bedarfsplanung 2013-2019 des Landkreises Aurich Kenntnis. 

 

 

 

 

  

Stimmergebnis: Ja-Stimmen: 9 

 Nein-Stimmen: - 

 Enthaltungen: - 

 

 

 

zu 10 Einrichtung zusätzlicher Planstellen für die städtischen Kindergärten 

 0882/2014/1.3 

  

 Sach- und Rechtslage:  

 

Das niedersächsische Kindertagesstättenrecht legt fest, in welchem zeitlichen und fachlichen 

Umfange die Kindertagesstätten personell zu besetzen sind. Die planbare Personalausstattung 

in den städtischen Kindergärten entspricht diesen gesetzlichen Mindestanforderungen.  

 

1. Vertretungskräfte: 

Die Rechtslage bestimmt, dass in jeder Gruppe neben der Gruppenleitung eine weitere 

geeignete Fach- und Betreuungskraft regelmäßig tätig sein muss. Die jeweilige Be-

triebserlaubnis der Kindertagesstätten bestimmt deshalb auch, dass in Urlaubs- und 
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Krankheitsfällen sowie bei anderen Personalausfällen für Vertretung zu sorgen ist.  

Das bisherige Personalbewirtschaftungsmodell für Vertretungsfälle (angeordnete Mehr-

arbeit bei städt. Beschäftigten mit zusätzlichen Kurzzeitvertretungen vom Arbeitsmarkt) 

wird den heutigen Ansprüchen und tatsächlichen Gegebenheiten nicht mehr gerecht. 

Gute Fachkräfte mit verschiedenen Zusatzqualifikationen, wie sie für den Betrieb von 

Kindergarten-, Krippen- oder Integrationsgruppen notwendig sind, können auf dem Ar-

beitsmarkt kurzzeitig nicht mehr angeworben werden (Fachkräftemangel). 

Das Kultusministerium hat aktuell eindeutig darauf hingewiesen, dass es zwingend er-

forderlich ist, den gesetzlichen Personalmindestbestand jederzeit zu gewährleisten, da 

anderenfalls die betreffende Kindergruppe rechtswidrig betrieben wird und dann haf-

tungsrechtliche Probleme auftreten.  

 

Die 2013 eingerichtete Springerstelle hat dazu beigetragen, Personalprobleme bei Aus-

fällen abzumildern, jedoch nicht gelöst. 

Eine  deutliche  Erleichterung  bei der Erfüllung der rechtlichen Vorgaben und  letztlich 

auch im Sinne der Qualitätssicherung  ist die Einstellung von zwei weiteren Springerkräf-

ten. In den vier städtischen Kindergärten arbeiten einschl. der Kindergartenleitungen 

zzt. ca. 45  Erzieherinnen, Sozialassistenten, Kinderpflegerinnen und sonstiges Fachper-

sonal.  Allein bei  einer  Krankheitsquote von 5 %  ergibt sich bereits  ein Bedarf  für zwei 

Springerstellen.   

Die Verwaltung  schlägt deshalb vor, zwei weitere Springerstellen in den Stellenplan 

2015 einzuplanen. Die Personalkosten für beide Springerstellen liegen zusammen bei ca. 

90.000 Euro.   

Das Land zahlt für diese Kräfte keine Personalkostenzuschüsse. 

 

2. Dritte Kräfte in Krippengruppen: 

Das Kultusministerium hat bzgl. der Personalausstattung der Kinderkrippen einen Ge-

setzentwurf vorgelegt. Danach zahlt das Land eine Pauschalsumme für die dritten 

Fachkräfte in Krippen. Diese Fachkräfte müssen mindestens die Qualifikation der Sozial-

assistenz haben. Nach den Berechnungen ergibt sich durch die zu erwartende Ände-

rung im gesetzlichen Personalschlüssel ein zusätzlicher Bedarf von 5 Fachkräften in Teil-

zeit. Das Land Niedersachsen wird sich an den Personalkosten beteiligen und zwar im 

Jahre 2015 auf der Basis von 20 Betreuungsstunden je Kraft(Pauschale Sozial-assistentin).  

In den Folgejahren steigen die Zuwendungen auf der Grundlage folgender Höchstzah-

len pro Kraft 23 (2016), 26 (2017), 29 (2018), 32 (2019), 40 (2020). Die Verwaltung schlägt 

vor, die zusätzlichen fünf Drittkräfte mit je 23 Wochenstunden (Landesvollfinanzierung 

ab 2016) einzuplanen, um auf dem Arbeitsmarkt gute Kräfte anzusprechen. Eine attrak-

tive Wochenarbeitszeit von mind. 23 Stunden ist dazu Grundvoraussetzung. Das Stellen-

volumen  entspricht 3 Vollzeitstellen. 

Unabhängig von der Förderpraxis des Landes schreibt es ab 2020 die Drittkräfte in Krip-

pen mit mindestens 11 belegten Plätzen verbindlich vor. 

 

 Wortbeiträge: 

 

Herr Rahmann erläutert, dass die planbare Personalausstattung in den städtischen Kindergär-

ten immer den gesetzlichen Mindestanforderungen entsprochen hat. Somit wurden in Vertre-

tungszeiten Nachmittagskräfte auch in die Vormittagsgruppen abgezogen. Längere Krank-

heitsphasen wurden mit Kräften aus dem Arbeitsmarkt aufgefangen.  

Dies funktioniert nicht immer optimal, da die Kräfte vom Arbeitsmarkt nicht immer sofort abruf-

bar sind. Dies hat sich durch die Springerkraft gebessert. 

Man kommt in den städtischen Kindergärten nicht unter eine Krankheitsquote von 5 %. Deshalb 

schlägt Herr Rahmann vor, die Anzahl der Springerkräfte auf drei zu erhöhen. Die Vertretungs-

zeiten können ansonsten nicht mehr ausgeglichen werden. 

 

Weiter erklärt Herr Rahmann, dass das Land Niedersachsen in die Förderung von Drittkräften in 

den Gruppen eingestiegen ist. Dazu gibt es auch einen Gesetzesentwurf. Nach Beschluss des 
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Gesetzes soll reagiert werden, da die Stadt Norden zusätzliche Kräfte benötigt. Herr Rahmann 

sagt, dass Kräfte, die nicht zum 01.01.2015 eingestellt sind, auch nicht gefördert werden. Um 

eine Förderung zu erreichen wäre der nächste Einstellungstermin für die Kindertagesstätten der 

Stadt Norden der 01.08.2015.  

 

Herr Ulferts regt dazu an, die zwei zusätzlichen Springerkräfte nicht in Vollzeit einzustellen, son-

dern stattdessen drei Springerkräfte einzustellen und diese dann in Teilzeit zu beschäftigen.  

 

Herr Rahmann antwortet, dass eine Betreuungszeit von mindestens 25 Stunden benötigt wird. 

Dazu kommen Stunden für Vor- und Nachbereitung. Deshalb ist eine Beschäftigung in Teilzeit 

unrealistisch. 

Herrn Remmers geht es aber in erster Linie um den Stellenplan. Die Stellen sind dann flexibel in 

der Stundenverteilung.  

 

 

Herr Lüers fragt, ob es sich hier nicht tatsächlich um eine neue Interpretation des Gesetzes und 

nicht um ein neues Gesetz handelt. Er möchte wissen, ob die Stadt Norden deshalb neue Kräf-

te einstellen will und ob es überhaupt einen Meinungsspielraum für die Politik gibt. 

 

Herr Rahmann sagt dazu,  dass bei der neuen Auslegung der Vorschrift  die Gefahr besteht, 

dass man gegen Betriebsgenehmigungen verstößt und ggfls. eine Gruppe geschlossen werden 

muss. 

Die Vorschrift wurde vom Nds. Kultusministerium falsch interpretiert. 

 

Herr Hülsebus bittet darum, auch die freien Träger diesbezüglich im Auge zu behalten, denn 

auch diese brauchen Vertretungskräfte und müssen diese finanzieren. 

 

 

 Beschlussvorschlag: 

 

1. Für den Stellenplan 2015 sind zwei weitere Springerstellen für die städtischen Kinderta-

gesstätten einzuplanen. 

 

2. Ausserdem sind 5 Teilzeitstellen (gebündelt = 3 Vollzeitstellen) für die städt. Kinderkrip-

pen zusätzlich für den Stellenplan 2015 einzuplanen.  

 

Bis 2020 ist der Stellenplan den gestaffelten Höchststundenzahlen des Landes pro Krip-

pendrittkraft  entsprechend anzupassen. 

 

 

 

  

Stimmergebnis: Ja-Stimmen: 9 

 Nein-Stimmen: - 

 Enthaltungen: - 

 

 

 

zu 11 Weiterentwicklung des Kindertagesstättenangebotes; Erweiterung des Krippenplatzangebotes 

 1095/2014/2.2 

  

 Sach- und Rechtslage:  

 

a. In der Sitzungsvorlage 0725/2013/2.2 (Sitzung des Jugend-, Bildungs- Sozial- und Sport-

ausschusses am 05.01.2013) wurden die Ausgangslage, die Perspektiven und Maßnah-

men zum weiteren Krippenausbau erläutert. Mit Vorlage 0949/2014/2.2 (Sitzung des Ju-



- 10 - 

 

 

gend-, Bildungs- Sozial- und Sportausschusses am 25.06.1014) wurde dieses konkretisiert. 

Auf den Inhalt dieser Vorlagen wird verwiesen. 

 

b. Direkt nach den Sommerferien haben die Kindertagesstätten in Norden der Stadtver-

waltung die ihnen vorliegenden Platznachfragen über ihre Kapazitäten hinaus bzw. 

freie Plätze sowohl im Kindergartenbereich, als auch im Krippenbereich gemeldet.  

Das Umfrageergebnis wird in der Sitzung erläutert.  

 

c. Das Umfrageergebnis lässt den Schluss zu, dass ein leichter Rückgang nach Kindergar-

tenplätzen in Norden jetzt eintritt. Ferner kann festgestellt werden, dass die Nachfrage 

nach Krippenplätzen die vorhandenen Kapazitäten übersteigt. 

 

d. Es sollten deshalb folgende Maßnahmen ergriffen werden: 

1. Kindergarten „Kükennüst“: Umwandlung von zwei Regelkindergartengruppen in al-

tersübergreifende Gruppen mit unter dreijährigen Kindern zum 01.09.2014 (siehe 

auch Sitzungsvorlage 1088/2014/2.2). 

2. Städt. Kita „Süderneuland“: Umwandlung einer Kindergartenregelgruppe zu einer 

Krippengruppe mit 15 Plätzen.  Die o.g. Umfrage ergibt für diese Kita die höchste 

Krippenplatznachfrage (21) im Stadtgebiet. Im Rahmen der in der letzten Sitzung 

dieses Ausschusses beschlossenen Vorplanung hat das Architekturbüro Kremer und 

Kremer zwei alternativen Planungen für diese Kita erstellt. In der betriebsorganisato-

risch und finanziell günstigsten Variante  werden Kosten für  den Umbau der Kita 

und dem Anbau  von Mitarbeiterraum, Küche und Speiseraum sowie der Umgestal-

tung der Außenanlagen in Höhe von 357.000€ verursacht. Um diese Planung zu rea-

lisieren, müssen allerdings die Baugrenzen des bestehenden Bebauungsplanes 

leicht verändert werden.  

Landesfördermittel in Höhe von 115.500 € wurden für dieses Projekt beantragt. 

Diese Einnahmen und Ausgaben wurden in den Haushaltsplanentwurf 2015 einge-

stellt. 

Die beiden bisher in der Kindergartengruppe beschäftigten Mitarbeiter/innen ste-

hen für die Betreuung der Krippengruppe zur Verfügung. Zusätzliche Wochenar-

beitsstunden entstehen durch die eigenständige Sonderöffnungszeiten der Krip-

pengruppe und die voraussichtlich bis zur Eröffnung der Krippe zusätzlich vorge-

schriebene dritte Krippenmitarbeiterin.  

3. Städt. Kita „Schulstraße“: Umwandlung von zwei Kindergartenregelgruppen in al-

tersübergreifende Gruppen mit unter dreijährigen Kindern. Im Rahmen von Gebäu-

desanierungsarbeiten wurde die Kapazität von zwei Gruppenräumen so verändert, 

dass sie mehr Kinder aufnehmen können. Dieses lässt nunmehr die wirtschaftliche 

Umwandlung der Regelgruppen zu, so dass hier bis zu 10 U3-Plätze entstehen kön-

nen. Um bedarfsgerecht reagieren zu können, hat die Verwaltung keinen konkreten 

Umwandlungszeitpunkt benannt. 

 

 Wortbeiträge: 

 

Herr Rahmann erläutert die Sach- und Rechtslage und gibt Informationen zu den Kosten. 

 

Frau Behnke möchte wissen, wenn die Nachfrage die vorhandene Kapazität übersteigt, ob 

zwischen den Kindertagesstätten ein Austausch stattfindet, damit alle freien Plätze genutzt 

werden.  

  

Herr Rahmann erklärt, dass die städtischen Kindertagesstätten sehr stark kommunizieren.  

Bei den freien Trägern ist dies nicht so ausgeprägt. Trotz dieser Absprachen bleiben für die un-

ter 3-jährigen nicht genügend Krippenplätze. 

 

Frau Gerdes fragt, warum die Kontingentplätze, die jeder freie Träger zur Verfügung hat, extra 

beantragt werden müssen.  
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Herr Rahmann sagt, dass diese Plätze für Kinder gedacht sind, die nicht aus Norden kommen. 

Diese Kontingentplätze sind mit der KVHS auf nachhaken der KVHS ausgemacht worden. Wenn 

diese aber nicht belegt werden und es Norder Kinder gibt, die diese nachfragen, muss dies erst 

beantragt werden. Bisher wurde immer eine Genehmigung erteilt.  Dies könnte sich jedoch 

ändern wenn es zukünftig mehr freie Plätze gibt.  

 

Herr Eilers weist noch darauf hin, dass der Rechtsanspruch für Norder Kinder zu erfüllen ist. Des-

halb gibt es bei diesen Trägern die Regelung der Kontingentierung. 

 

Frau Behnke fragt, ob die Eltern auch an freie Träger weiterverwiesen werden, wenn in den 

städtischen Kindertagesstätten kein Platz mehr frei ist.  

 

Herr Rahmann erklärt, dass keine Daten der Familien aus datenschutzrechtlichen Gründen wei-

tergegeben werden dürfen. Jedoch darf darauf hingewiesen werden, dass in anderen Einrich-

tungen noch freie Plätze sind. Diese Situation trifft eher im Kindergartenbereich zu. 

 

Herr Hülsebus sagt, dass die Umwandlung kompliziert ist, weil die Stadt Norden nicht unmittel-

bar handeln kann, da es immer erst einen Ratsbeschluss erfordert.  

 

Herr Rahmann ergänzt, dass nur empfohlen werden kann, Krippenplätze zu Kindergartenplät-

zen umzuwandeln. Hätte man dies zu einem früheren Zeitpunkt gemacht, hätte man womög-

lich eine Tagespflege für die Kindergartenkinder  zahlen müssen, die keinen Platz mehr be-

kommen haben.  

Herr Rahmann gibt Herrn Hülsebus recht, dass man schneller handeln könnte, wenn nicht alle 

Angelegenheiten in den Ausschüssen beraten werden müssten. 

 

Frau Feldmann erklärt, dass der Anspruch auf einen Kindergartenplatz nicht beinhaltet, einen 

Wusch der Eltern auf vormittags oder nachmittags zu berücksichtigen. Als der Rechtsanspruch 

auf einen Kindergartenplatz kam, mussten die Eltern das Angebot nehmen, was vorhanden 

war. Frau Feldmann fragt sich, warum das heute nicht mehr so ist. 

 

Herr Rahmann sagt, dass die Plätze nicht genommen werden, wenn sie nicht explizit nachge-

fragt werden.   

 

 

 Der Ausschuss empfiehlt dem Verwaltungsausschuss: 

 

1. Im Kindergarten „Kükennüst“ werden zwei Kindergartenregelgruppen zum 01.09.2014 in 

zwei altersübergreifende Gruppen mit je 17 Plätzen für Kindergartenkinder und 4 Plätzen 

für unter dreijährige Kinder umgewandelt.  

 

 

2. In der städt. Kita „Süderneuland“ wird ein Kindergartenraumprogramm in ein Krippen-

raumprogramm mit 15 Plätzen umgewandelt.  

 

Die Umbauten im Gebäudebestand und die in der Vorplanung ermittelten zusätzlichen 

Räume sind nach Bewilligung einer Landeszuwendung für dieses Projekt im Jahr 2015 zu 

verwirklichen. 

 

Die erforderlichen Mittel (Investitionskosten und personelle Mindestausstattung) sind in 

den Haushaltsplanentwurf 2015 aufzunehmen. 

 

Der mit dem Architekturbüro Kremer und Kremer geschlossene Architektenvertrag für 

die Vorplanung der Maßnahme ist auf alle Leistungsphasen zu erweitern. 
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3. In der städt. Kita „Schulstraße“ werden zwei Kindergartenregelgruppen – zu einem be-

darfsgerechten Zeitpunkt – in zwei altersübergreifende Gruppen mit jeweils bis zu 5 Plät-

zen für unter dreijährige Kinder umgewandelt. 

 

 

 

  

Stimmergebnis: Ja-Stimmen: 9 

 Nein-Stimmen: - 

 Enthaltungen: - 

 

 

 

zu 12 Beteiligung der Stadt Norden an einer Landkreis-Card; 

Antrag der SPD-Fraktion vom 03.07.2014 

 1115/2014/2.2 

  

 Sach- und Rechtslage:  

 

Die SPD-Fraktion hat mit Schreiben vom 03.07.2014 den Antrag gestellt, dass die Stadt Norden 

sich an der Landkreis-Card beteiligen möge. Einzelheiten sind der beigefügten Anlage zu ent-

nehmen. 

 

Der bereits bestehende Norder Pass fördert Angebote der Aktionsgemeinschaft Ferienpro-

gramm (Anfrage Nr. AN/1022/2014). Daneben beteiligt sich die Stadt Norden an dem Projekt 

„Ehrenamtskarte Niedersachsen“ (Ratsbeschluss 0976/2010/2.2). 

 

Der Sozial- und Familienpass des Landkreises Harz und der Familienpass des Landkreises Goslar, 

die beide als Vorbild genannt werden, haben unterschiedliche Inhalte. 

 

Der Sozial- und Familienpass des Landkreises Harz soll sozialschwache Einzelpersonen und Fami-

lien eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen. Anspruchsberechtigt sind Perso-

nen nach dem SGB XII, SGB II, AsylbLG und Sonstige, die über ein geringes Einkommen verfü-

gen. Eine Antragstellung ist erforderlich und ggf. eine Einkommensberechnung. Mit der Ertei-

lung des Bewilligungsbescheides wird der Pass ausgestellt. 

 

Den Familienpass im Landkreis Goslar erhalten alle Familien, in deren Haushalt ein minderjähri-

ges Kind lebt. Der Familienpass wird ohne Antrag übersandt. 

 

Öffentliche Einrichtungen und Unternehmen in den betroffenen Landkreisen beteiligen sich mit 

Vergünstigungen unterschiedlicher Art. Die Aufgabe, von der Antragstellung bis zur Bewilligung 

des Familienpasses und die Akquise von teilnehmenden Einrichtungen, wird in den beispielhaft 

angeführten Landkreisen Goslar und Harz in deren Verwaltungen wahrgenommen. Die kreis-

angehörigen Gemeinden und Städte werden nicht durch zusätzliche Personal- und Sachkos-

ten in Anspruch genommen. 

 

Bei Einführung einer Landkreis-Card sollte die Bearbeitung in kreiseigenen Dienststellen durch-

geführt werden. Die Einführung und laufende Verwaltung eines Sozialpasses ist mit einem nicht 

unerheblichen Personalaufwand verbunden. Allein die Vergünstigungen in Einrichtungen der 

Stadt Norden würden sich durch Einnahmeausfälle im Haushalt bemerkbar machen. Die Bereit-

stellung von zusätzlichem Personal würde auch die Aufwandseite belasten. 

 

 Wortbeiträge: 

 

Frau Zitting erläutert die Sach- und Rechtslage. 

Der Vorschlag der Stadt Norden sieht vor, die Bearbeitung der Landkreis-Card an den Land-
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kreis zu geben.  

Frau Behnke findet, dass die Stadt Norden Vorreiter sein sollte. Es wäre wünschenswert, dass 

sich alle Kommunen zusammenschließen und die Stadt Norden das Projekt anstößt.   

 

Herr Eilers weist darauf hin, dass der Verwaltungsaufwand nicht zu unterschätzen ist. Dies kann 

der Fachdienst nicht leisten.  

Auch hinsichtlich der Haushaltskonsolidierung, sollte man als Kommune mit einem unausgegli-

chenen Haushalt nicht der Vorreiter sein.  

Andere Kommunen befinden sich in besserer finanzieller Verfassung.  

Wenn der Landkreis eine solche Initiative beschließt, sollte dieser auch für die Umsetzung sor-

gen. Alle Gemeinden des Landkreises Aurich haben unisono gegen das Projekt gestimmt.  

 

Frau Lütkehus unterstützt die Aussage von Herrn Eilers. Sie erinnert an den Norder Pass. Dieser 

könnte mit in diese Angelegenheit eingebracht werden. 

 

Frau Zitting erklärt, dass der Norder Pass nur im Rahmen des Programms Ferien vor der Haustür 

genutzt werden kann.  

 

Frau Feldmann weist darauf hin, dass die Vorlage in den Verwaltungsausschuss geschoben 

werden sollte. Es sollte beachtet werden, dass es hier auch um die älteren Mitbürger geht.  

 

Frau Lütkehus erklärt, dass man sich im Fachausschuss nicht nehmen lassen sollte, eine Ent-

scheidung zu treffen.  

 

Frau Feldmann bietet an, den Tagesordnungspunkt auf den 01.12.2014 zu verschieben.  

 

 

 Dieser Tagesordnungspunkt soll in der nächsten Sitzung des Jugend-, Bildungs-, Sozial- und 

Sportausschusses erneut beraten werden. 

 

  

Stimmergebnis: Ja-Stimmen: 9 

 Nein-Stimmen: - 

 Enthaltungen: - 

 

 

 

zu 13 Dringlichkeitsanträge 

  

  

  

 Es liegen keine Dringlichkeitsanträge vor. 

 

  

  

 

zu 14 Anfragen 

  

  

  

 Es liegen keine Anfragen vor. 

 

  

  

 

zu 15 Wünsche und Anregungen 
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 Es liegen keine Wünsche und Anregungen vor. 

 

  

  

 

zu 16 Schließung der Sitzung (öffentlicher Teil) 

  

  

  

 Der öffentliche Teil der Sitzung wird um 19.11 Uhr geschlossen. 

 

  

  

 

 

 

 

 

Die Vorsitzende Die Bürgermeisterin Die Protokollführerin 

   

   

   

   

   

   

-Feldmann- -Schlag- -Uphoff- 
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